
Bekanntmachung der Stadt Itzehoe Nr. 36/2007 
 
 

1. Nachtragssatzung 
zur Gestaltungssatzung 

der Stadt Itzehoe für den Innenstadtbereich 
 
 
 

Präambel 
 
Zum Schutze und zur zukünftigen Gestaltung des Stadtbildes der historischen Innenstadt 
Itzehoes, das von besonderer geschichtlicher, architektonischer und städtebaulicher 
Bedeutung ist, wird aufgrund von § 92 der Landesbauordnung für das Land Schleswig-
Holstein in der Fassung und Bekanntmachung vom 10. Januar 2000 (GVOBl. Schl. - H. S. 
213), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Juli 2004 (GVOBl. Schl. – H. S. 153) in 
Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in der Fassung vom 28. 
Februar 2003 (GVOBl. Schl. – H. S. 58) zuletzt geändert durch Gesetz vom 1.2.2005 
(GVOBl. Schl. – H. S. 66) nach Beschlussfassung durch die Ratsversammlung der Stadt 
Itzehoe vom 08.11.2007  folgende 1. Nachtragssatzung erlassen: 
 
 

Artikel 1 
 
§ 1 erhält folgende Fassung: 
 
Der Geltungsbereich ist in dem als Anlage zu dieser Satzung beigefügten Lageplan vom 
15.10.2007 dargestellt. 
 
 

Artikel 2 
 

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
 
 
Itzehoe, 15.11.2007 
 
 
 
 
Rüdiger Blaschke 
Bürgermeister 
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